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nur einen begrenzten Teil der Bevölke
rung betreuen . Und welchem Kollegen 
ist zuzumuten, den Unmut der (bei Ein
haltung der gesetzlichen Vorgaben) 
dann nicht betreuten Patienten zu 
ertragen, vielleicht in den Ruf zu kom
men, zu faul zu sein oder bereits so viel 
verdient zu haben, dass das Ausschöp
fen der möglichen Arbeitszeit nicht 
mehr erforderlich ist?

Die Alternative, indizierte Behandlun
gen durchzuführen und dadurch ge 
setzliche Vorgaben (zum Beispiel Zeit
vorgaben) nicht einzuhalten, wäre wohl 
auch keine wirkliche Option .

Auf eine differenzierte Beurteilung des 
bestehenden Konflikts durch Patienten 
kann weder gezählt noch gehofft werden .
In den 1990er Jahren konnte man noch 
zeitlich uneingeschränkt Patienten be 
treuen . Heute gilt dies nicht mehr, weil 
unterschiedliche subjektive (zum Bei
spiel Qualifikation, Selbstorganisation, 
Vitalität) und objektive (zum Beispiel 
Region, Fachgebiet, Spezialisierung, 
PraxisOrganisation) Bedingungen der 
Ärzteschaft in den gesetzlichen Vorga
ben unberücksichtigt bleiben .
Meiner Meinungsäußerung kann man 
gewiss in vielerlei Hinsicht widerspre
chen, da es immer Ausnahmen gibt . 

Aber gerade die Ausnahmeregelungen 
sind immer mit enormen bürokrati
schen Aufwendungen verbunden . Das 
bindet viele geistige Ressourcen, die 
unsere professionelle Kreativität min
dert und dadurch nicht für die Behand
lung unserer Patienten zur Verfügung 
steht . Das führt letztendlich nicht sel
ten zur Erschöpfung und Resignation .

Mir ist klar, dass Meinungsäußerung 
nicht schon Erkenntnis ist, aber ohne 
Meinungsäußerung kommt man nicht 
zur Erkenntnis . 

Dr . med . Annett Göhler, Dresden
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank für die Veröffentlichung der 
Neufassung des ärztlichen Gelöbnisses 
im „Ärzteblatt Sachsen“, Heft 8/2018,  
S . 368 . 
Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich 
mich im Text dieses Gelöbnisses nicht 
wiederfinde . Insbesondere nicht in 
einem Satz wie „als Arzt gelobe ich  . . .“ 
und auch nicht darin „ich werde meinen 
Lehrern, meinen Kollegen und meinen 
Schülern die ihnen gebührende Ach
tung und Dankbarkeit erweisen“, denn 
natürlich respektiere ich auch meine 
Kolleginnen und Schülerinnen, und der 
Mensch, der mir das wichtigste über 

„die edlen Traditionen des ärztlichen 
Berufes“ beibrachte, war eine Frau . 

Der Text des oben genannten Gelöbnis
ses konterkariert sich selbst, indem 
ausgeführt wird, „der Arzt“ werde nicht 
zulassen,  . . . dass Erwägungen von  . . . 

Geschlecht  . . . zwischen seine Pflichten 
und seine Patienten(!) treten . Natürlich 
tun sie das, wenn Frauen schon im 
Gelöbnis nicht vorkommen . 

Gebildeten und der gehobenen Schrift
sprache mächtigen Ärzten und Ärztin
nen würde ich es durchaus zutrauen, 
einen so wichtigen Text geschlechts
neutral zu formulieren, auch ohne 
Sternchen oder ähnliche Hilfsmittel . 
Das ist keine Frage der Bequemlichkeit 
und es ist auch keine Formalie, sondern 
es sagt etwas darüber aus, wo man die 
Prioritäten setzt . 
Sehr geehrte Damen und Herren, es 
geht mir hier nicht um mich selbst . Ich 
habe in meinem Berufsleben (davon 
zehn Jahre an einer sächsischen Uni
versität) genug versteckte Diskriminie
rungen ertragen müssen, weil ich eine 
Frau bin . Dass ich es einst bis zur Ober
ärztin geschafft habe, habe ich mei

nem damaligen durchaus mutigen Chef 
(nicht aus Sachsen) zu verdanken . Ein 
Automatismus war es nicht . 
Es geht mir vielmehr um die jungen 
Kolleginnen und Kollegen, die ihr 
Berufsleben noch vor sich haben, die 
anders sozialisiert wurden, von denen 
viele Frauen als gleichberechtigt anse
hen und die sich nicht mit verstaubten 
Traditionen und Begriffen wie „meine 
Ehre  . . .“ auseinandersetzen müssen . 
Junge Kollegen nehmen immer häufiger 
Elternzeit und stellen ihre beruflichen 
Karrieren für einige Zeit hinter ihre 
familiären Interessen . In dieser unserer 
Zeit, wo bereits ein drittes Geschlecht 
Einzug in die bundesdeutsche Gesetz
gebung hält, verharrt die Sächsische 
Landesärztekammer tief im Konserva
tiven, wie es scheint . 

Dr . med . Ulrike Böhm, Leipzig

Text wurde redaktionell leicht gekürzt .

Das neue ärztliche Gelöbnis 
des Weltärztebundes




